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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.10.2004

Rechtssatz

Ein im eichp ichtigen Verkehr verwendetes geeichtes Messgerät, dessen Eichung nicht ungültig geworden ist, gilt

ungeachtet einer allfälligen Abweichung von der Richtigkeit nach § 45 Abs 1 MEG dann noch nicht als unrichtig, wenn

seine Verkehrsfehlergrenzen nicht überschritten werden.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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